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Verordnung
zur Anderung der Polizei-Heilfiirsorgeverordnung

Vom 8. Februar 2019

Auf Grund des § 112 Absatz 2 Satz 4 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW.
S. 310, ber. S. 642) verordnet des Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen:

Artikel 1

Die Polizei-Heilflirsorgeverordnung vom 9. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 812), die durch Artikel
8 der Verordnung vom 27. Juni 2014 (GV. NRW. S. 376) geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

1. § 1 wird wie folgt geandert:
a) Die Angabe ,113" wird durch die Angabe , 112" ersetzt.
b) Folgender Satz wird angefligt:

«Der Anspruch auf freie Heilflirsorge bleibt auch bei einer anerkannten dauerhaften Polizei-
dienstunfahigkeit erhalten, solange der Polizeivollzugsbeamte als Polizeivollzugsbeamter besol-
det wird."
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2. § 2 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 3 Nummer 1 werden nach dem Wort ,Gesundheitsfiirsorge” die Worter ,,, einschlieBlich
der Standardimpfungen gemanB aktuellem Impfkalender der standigen Impfkommission (STIKO)
und deren Auffrischungen" eingefigt.

b) Folgender Satz wird angefligt:

.Kann das Ziel einer uneingeschrankten Polizeidienstfahigkeit aus gesundheitlichen Griinden
nicht mehr erreicht werden, bleibt der Umfang der Freien Heilflrsorge hiervon unberihrt."

3.In § 3 Satz 2 werden die Woérter ,prophylaktische Impfleistungen" durch die Wérter ,Standard-
impfungen, Indikations- und Auffrischimpfungen aufgrund eines erhéhten beruflichen Risikos
oder aufgrund einer Reise" ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

«(1) Der Polizeivollzugsbeamte kann sich von einem Arzt oder ergéanzend von einem Polizeiarzt
behandeln lassen. Fir die Behandlung durch einen Arzt hat der Polizeivollzugsbeamte einen
Arzt, der an der vertragsarztlichen Versorgung im Sinne des § 95 des Fiunften Buches Sozialge-
setzbuch teilnimmt, in Anspruch zu nehmen. Wird ohne zwingenden Grund ein anderer als einer
der nachsterreichbaren an der vertragséarztlichen Versorgung teilnehmenden Arzte, Einrichtun-
gen oder medizinischen Versorgungszentren in Anspruch genommen, hat der Polizeivollzugsbe-
amte die Mehrkosten zu tragen."

b) Absatz 2 Satze 2 bis 4 werden durch folgenden Satz ersetzt:

JIst diese beschadigt oder aus anderen Grinden nicht einsetzbar, erhalt er von seinem Dienst-
vorgesetzten einen Anspruchsberechtigungsnachweis, der bis zur Ausstellung einer neuen
Krankenversichertenkarte, jedoch maximal drei Monate giiltig ist."

c) In Absatz 3 Satz 1und 3 werden jeweils die Wérter ,Behandlungs- oder Uberweisungsschein”
durch das Wort ,,Anspruchsberechtigungsnachweis" ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,in der Regel am Dienst- oder Wohnort oder in deren Nahe" ge-
strichen.

bb) Dem Satz 2 werden die Worter ,Absatz 1 Satz 3," vorangestellt.

5.In § 5 Absatz 3 wird nach der Angabe ,Satz 2" die Angabe ,und 3" eingefugt.
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6. § 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Der Polizeivollzugsbeamte hat Anspruch auf Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 Ab-
satz 1 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch. Wahlen Polizeivollzugsbeamte ohne zwingenden
Grund ein anderes als das in der arztlichen Einweisung genannte Krankenhaus, werden ihnen die
Mehrkosten ganz oder teilweise auferlegt.”

7. Dem § 7 Absatz 1 wird folgender Satz angeflgt:

«§ 4 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend."

8. § 9 wird wie folgt gefasst:

.89
Heilmittel

Heilmittel sind persdnliche medizinische Leistungen, die vertrags- oder polizeiarztlich verordnet
sind. Zu ihnen gehéren MaBnahmen der physikalischen Therapie, der podologischen Therapie,
der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und der Ergotherapie. Fir Heilmittel, die Gber die Re-
gelleistungen des Heilmittelkatalogs, den der gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch festgelegt hat, hin-
ausgehen, ist die vorherige Anerkennung und Kostenuibernahmeerklarung durch den Dienstvor-
gesetzten einzuholen. Es sind die zugelassenen Leistungserbringer im Sinne des § 124 des Flnf-
ten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch zu nehmen. § 4 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.”

9. § 10 Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort ,,Anerkennung” die Worter ,und Kostenlibernahmeerklarung”
eingeflgt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Bei der arztlichen Verordnung von Hilfsmitteln aus dem Hilfsmittelverzeichnis gemaRi § 139 des
Flnften Buches Sozialgesetzbuch ist eine vorherige Anerkennung erst ab einem Betrag tber 500
Euro netto je Hilfsmittel erforderlich.”

10. § 11 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Satz 3 und 4 wird aufgehoben.
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b) Nach Absatz 1 werden die Absatze 2 bis 4 eingeflgt:

«(2) In allen anderen Krankheitsfallen, einschlieBlich der Behandlungen nach § 4 Absatz 5 wer-
den bei dienstlich bedingtem Auslandaufenthalt oder bei einem dienstlich oder privat veranlass-
ten Aufenthalt oder standigem Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder in der
Schweiz die Kosten bis zu der Hohe erstattet, in der sie im Inland nach den Vorschriften der frei-
en Heilflrsorge entstanden waren. Die Erstattung darf die Kosten, die tatsachlich durch die Ge-
sundheitsversorgung entstanden sind, nicht liberschreiten.

(3) Bei Behandlungen im vorstehenden Sinne in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder in
der Schweiz dirfen nur solche Leistungserbringer in Anspruch genommen werden,

1. bei denen die Bedingungen des Zuganges und der Auslibung des Berufes Gegenstand einer
Richtlinie der Europaischen Union sind oder

2. die im System der Krankenversicherung des Aufenthaltsstaates zur Versorgung der Versi-
cherten berechtigt sind.

§ 6 bleibt hiervon unberihrt.

(4) MaBnahmen zur medizinischen Rehabilitation gemaB § 7 sind im Inland durchzufihren."
a) Der bisherige Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.

11 § 12 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 3 Nummer 2 werden die Woérter ,Impfleistungen nach § 3 und” und die Woérter ,die-
ser Verordnung" gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worter ,Nummern 1und 2" gestrichen.
c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefigt:

+8§ 4 und 6 bleiben hiervon unberihrt."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2019 in Kraft.
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Disseldorf, den 8. Februar 2019

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert Reul

GV. NRW. 2019 S. 132

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2019-6

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Änderung der Polizei-Heilfürsorgeverordnung 


